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Verordnung 86 über Anpassungen
bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
vom 17. Juni 1985

Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 3 a des Bundesgesetzes vom 19. März 1965 über die
Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (ELG),
verordnet:

Art. 1 Anpassung der Einkommensgrenzen

Die Einkommensgrenzen nach Artikel 2 Absatz 1 ELG werden wie folgt
erhöht:

a. für Alleinstehende und für minderjährige Bezüger einer Invalidenrente
auf mindestens 10 400 und höchstens 12 000 Franken;

b. für Ehepaare auf mindestens 15 600 und höchstens 18 000 Franken;
c. für Waisen auf mindestens 5200 und höchstens 6000 Franken.

Art. 2 Anpassung des Mietzinsabzuges

1 Die Höchstbeträge für den Mietzinsabzug nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe
b ELG werden wie folgt erhöht:

a. auf 4000 Franken für Alleinstehende;
b. auf 6000 Franken für Ehepaare und Personen mit rentenberechtigten

oder an der Rente beteiligten Kindern.

2 Die Kantone können für die Nebenkosten einen jährlichen Pauschalbetrag
von höchstens 400 Franken bei Alleinstehenden und höchstens 600 Franken
bei den anderen Bezügerkategorien in den Mietzinsabzug einschliessen.

Art. 3 Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung 84 vom 29. Juni 1983 über Anpassung bei den Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV wird aufgehoben.

Art. 4 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1986 in Kraft.

17. Juni 1985

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident: Furgler Der Bundeskanzler: Buser
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